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Stadtverwaltung Bad Lausick      Bad Lausick, den 19.09.2024  
 

BESCHLUSSVORLAGE Nr. I/II/2/26/09/2024    
für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 26.09.2024  

 
Gegenstand der Vorlage: 
Wahl des Friedensrichters für die Stadt Bad Lausick  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat wählt den Friedensrichter für die Stadt Bad Lausick für die Amtszeit 
2024 bis 2029. Für dieses Amt haben sich Johannes Schergaut, Martin Könitz und 
Andrea Wesener beworben.  
Amtsbeginn ist der Tag der Vereidigung durch den Vorstand des Amtsgerichts. Das 
Amt endet 5 Jahre nach Amtsantritt. 
 
Begründung: 
Nach § 2 Abs. 1 des Sächsischen Schieds- und Gütestellengesetzes 
(SächsSchiedsGütStG) ist die Gemeinde zur Einrichtung einer Schiedsstelle 
verpflichtet. Das Amt des Friedensrichters wird in ehrenamtlicher Tätigkeit ausgeübt.  
Das SächsSchiedsGütStG nennt in § 4 die zu erfüllenden Voraussetzungen um als 
Friedensrichter gewählt werden zu können.  
Die Amtszeit für den Friedensrichter beträgt 5 Jahre.  
Für die Wahl des Friedensrichters gilt § 39 Abs. 7 SächsGemO: Wahlen werden 
geheim mit Stimmzetteln vorgenommen, es kann offen gewählt werden, wenn kein 
Mitglied des Stadtrates widerspricht. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Stimmberechtigten erhalten hat.  
Der Aufruf zur Bewerbung für das Friedensrichteramt wurde in den folgenden 
Mitteilungsblättern der Stadt Bad Lausick veröffentlicht: 
Mitteilungsblatt Nr. 7 vom 26.07.2024,  
Mitteilungsblatt Nr. 8 vom 23.08.2024  
 
Anlagen:  
keine 
 
Vorlage abgestimmt mit: 

Bgm. x Fin.  HA x OA  Bau  Lieg.  VA  TA  StFwA  

 
Verteiler des Beschlusses: 

Bgm. x Fin. x HA x OA  Bau        SWL  

 

Verantwortlich für die Durchführung: 
Bgm.  Fin.  HA x OA  Bau        SWL  

 

Verteiler der Vorlage: 
Bgm. x 18xSR x 8xOR  Fin. x HA x Bau  OA    Presse  

 


